
BERLIN 
AKTUELL

BÄRBEL 
BAS

MAHMUT 
ÖZDEMIR  

Für Duisburg in Berlin

Impressum

Herausgeber - V.I.S.D.P.:

Mahmut Özdemir, MdB | Bärbel Bas, MdB

Redaktion: Martin Deschauer | Anna Leidig

Platz der Republik 1, 11011 Berlin

www.baerbelbas.de

www.oezdemir-fuer-duisburg.de

Texte werden z.T. über die SPD-Bundestagsfraktion bezogen.

15. April 2019, Ausgabe 08/2019



 

2 

 
 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 

 

wir freuen uns, dass Ihr Euch unseren aktuellen Newsletter BERLIN AKTUELL zur Lektüre genommen 

habt.  

Endlich sind sie passé: die Wahlrechtsausschlüsse von Menschen mit Behinderung. Nach langem und 

mühsamem Ringen mit der Union konnten wir uns als SPD-Bundestagsfraktion hier durchsetzen. 

In einer Orientierungsdebatte haben wir am vergangenen Freitag im Plenum über das sensible Thema 

der Kostenübernahme von Pränataltests gesprochen. Die wichtigsten Argumente für und gegen eine 

Kostenübernahme stellen wir Euch in dieser Ausgabe vor. 

Weitere Themen dieser Ausgabe sind die heutige Rolle Europas, das neu gegründete Klimakabinett, 

die Verlängerung dreier Auslandseinsätze der Bundeswehr sowie ein verbesserter Zugang zum Sozial-

schutz für Arbeitnehmer und Selbstständige. 

 

 

Wir wünschen viel Freude beim Lesen und schöne Ostern! 

 

Eure  

 

 

 

 

 

          Bärbel Bas        Mahmut Özdemir 
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Inhaltsverzeichnis 

TOP-THEMA 

Wahlausschlüsse von Menschen mit Behinderung werden abgeschafft 
Menschen, für die zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten ein Betreuer nicht nur durch 
einstweilige Anordnung bestellt ist, sowie wegen Schuldunfähigkeit in einem psychiatrischen 
Krankenhaus untergebrachte Straftäter sollen ab Jahresmitte nicht mehr von Bundestags- oder 
Europawahlen ausgeschlossen werden. 
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GESUNDHEIT  

Bundestagsdebatte zur Kostenübernahme von Pränataltests 
Die Frage, ob vorgeburtliche genetische Bluttests eine Kassenleistung werden sollen, hat am 
Donnerstagvormittag den Bundestag beschäftigt. Dabei machte die Orientierungsdebatte deut-
lich, dass es hierbei um die grundsätzliche Frage geht, was uns als Gesellschaft wichtig ist. 
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EUROPA 

Für ein gemeinsames Europa in einer Welt des Umbruchs 
Über die Rolle Europas hat der Bundestag am heutigen Freitag debattiert. Bundesjustizminis-
terin Katarina Barley (SPD) warb genau wie die sozialdemokratischen Abgeordneten Christoph 
Matschie, Axel Schäfer und Jens Zimmermann leidenschaftlich für ein gemeinsames Europa 
als Friedensmacht, Brückenbauer und Schutzraum. 
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UMW ELT 
Klimakabinett tagt zum ersten Mal 
Um den Klimaschutz in Deutschland voranzutreiben, hat am Mittwoch erstmals das neu gebil-
dete Klimakabinett getagt.  
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AUSSENPOLITIK  

Bundeswehreinsätze sollen verlängert werden 
Am Donnerstag hat das Parlament drei Anträge der Bundesregierung beraten, mit denen 
Einsätze der Bundeswehr im Ausland verlängert werden sollen. 
 
 

ARBEIT  

Besserer Zugang zum Sozialschutz für Arbeitnehmer und Selbstständige 
Per Gesetz hat der Bundestag eine Empfehlung des Europäischen Rates angenommen, wo-
nach alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, unabhängig von der Art und Dauer ihres Be-
schäftigungsverhältnisses, aber auch Selbständige das Recht auf angemessenen Sozialschutz 
haben. 
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TOPTHEMA 

WAHLAUSSCHLÜSSE VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNG WERDEN ABGE-
SCHAFFT  

Die Koalition wird das inklusive Wahlrecht einführen. Mit einem Gesetzentwurf, den das Parlament 

am Donnerstag in erster Lesung beraten hat, soll das Bundeswahlgesetz geändert werden. 

Im Koalitionsvertrag hatten SPD und CDU/CSU vereinbart, den Wahlrechtsausschluss von Men-

schen unter Vollbetreuung zu beenden. Denn bisher blieb es beispielsweise rund 84.000 Menschen 

mit Behinderungen in Deutschland verwehrt, zu wählen oder sich selbst wählen zu lassen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner am 21. Februar 2019 veröffentlichten Entscheidung 

diese Wahlrechtsausschlüsse für verfassungswidrig erklärt. Der generelle Wahlrechtsausschluss von 

Menschen unter Vollbetreuung ist demnach mit dem Grundgesetz unvereinbar. Er verstößt gegen 

den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl und gegen das im Grundgesetz verankerte Verbot der 

Benachteiligung wegen einer Behinderung. Das Gericht erklärte außerdem den Wahlrechtsaus-

schluss der wegen Schuldunfähigkeit untergebrachten Straftäter für nichtig. 

Mit dem nun vorliegenden Gesetzentwurf will die Koalition die verfassungswidrigen Wahlrechtsaus-

schlüsse ersatzlos streichen. Darüber hinaus soll die zulässige Assistenz bei der Wahlrechtsaus-

übung sowie deren Grenzen und strafrechtliche Sicherung geregelt werden. Die Neuregelung soll 

am 1. Juli 2019 in Kraft treten. 

Kerstin Tack, sozialpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, sagt: „Dass die Union endlich ihre Blo-

ckadehaltung aufgegeben hat und wir nun die Änderung des Bundeswahlgesetzes in den Bundestag 

einbringen können, ist Grund zur Freude, denn das Wahlrecht für Menschen mit Behinderungen 

muss demokratische Selbstverständlichkeit sein.“ 
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GESUNDHEIT 

BUNDESTAGSDEBATTE ZUR KOSTENÜBERNAHME VON PRÄNATALTESTS 

Die Frage, ob vorgeburtliche genetische Bluttests eine Kassenleistung werden sollen, hat am Don-

nerstagvormittag den Bundestag beschäftigt. Dabei machte die Orientierungsdebatte deutlich, dass 

es hierbei um die grundsätzliche Frage geht, was uns als Gesellschaft wichtig ist. 

Seit mehr als 30 Jahren können schwangere Frauen in Deutschland eine Fruchtwasseruntersu-

chung, die sogenannte Amniozentese, in Anspruch zu nehmen, wenn es Unsicherheiten über den 

Gesundheitszustand ihres Fötus‘ gibt. Aus dem Fruchtwasser entnommene Zellen werden auf mög-

liche Krankheiten untersucht. Allerdings ist diese Untersuchung nicht risikofrei und führt – je nach 

Studie und in Abhängigkeit vom Alter der Frau – bei einem bis zwei Prozent der Untersuchten zu 

einer Fehlgeburt. Zugleich ist der Verdacht einer Erkrankung, die zur Fruchtwasseruntersuchung 

führt, in vielen Fällen nicht zutreffend. 

Daneben gibt es die Möglichkeit eines risikofreien und nicht invasiven Bluttests zur Untersuchung 

des genetischen Codes. Allerdings wird dieser Pränataltest im Gegensatz zur Amniozentese nicht 

von den Krankenkassen erstattet; die Kosten in Höhe von etwa 200 Euro müssen von den Schwan-

geren selbst übernommen werden. Die Debatte behandelte daher die Frage, ob die Kosten für den 

Bluttest, der drei Chromosomen-Veränderungen feststellen kann, künftig bezahlt werden. 

Durch die immense Tragweite des Themas, welches sowohl sozialpolitische Fragen, als auch jene 

nach gesellschaftlicher Inklusion und dem Selbstbestimmungsrecht der Frau berührt, gab es inner-

halb der SPD-Bundestagsfraktion unterschiedliche Bewertungen. 

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagte: „Medizinisch ist der Bluttest schlicht und ergreifend 

viel besser“. Man könne den Test schwangeren Frauen nicht vorenthalten, bloß weil sie das Geld 

nicht hätten, so Lauterbach. Er machte aber auch deutlich, dass er seines Erachtens nach nur bei 

medizinisch indizierten Risikoschwangerschaften zum Einsatz kommen sollte. Aufgrund des medizi-

nischen Fortschritts und der Entwicklung vieler weiterer DNA-Test sei es notwendig, ein Gremium 

aus Soziologinnen und Soziologen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Expertinnen 

und Experten einzusetzen, dass sich mit den ethischen und gesellschaftspolitischen Aspekten dieser 

Untersuchungen beschäftigt. 

Dass schwangere Frauen auch ein Recht auf eine Schwangerschaft haben, bei der man sich einfach 

auf sein Kind freue, stellte die SPD-Abgeordnete Dagmar Schmidt heraus. Ihrer Ansicht nach lasse 

sich die Kostenübernahme des Bluttests nicht im Sinne einer sozialen Frage debattiere, so Schmidt. 

Stattdessen müsse die echte Entscheidungsfreiheit, die dann eben das Recht auf Nichtwissen impli-

ziere, ermöglicht werden. 
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Risikofreiheit vs. Werteentscheidung 

Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Sabine Dittmar stellte in der Debatte die 

hohe Aussagekraft des Pränataltests und die Risikofreiheit im Vergleich zur Fruchtwasseruntersu-

chung heraus. 

Matthias Bartke, Vorsitzender des Sozialausschusses, hingegen betonte, dass 90 Prozent der 

schwangeren Frauen mit der Diagnose Trisomie 21 (Downsyndrom) die Schwangerschaft abbrechen 

und die Übernahme durch die Krankenkassen eine „falsche Werteentscheidung“ sei. 

Die SPD-Abgeordnete Hilde Mattheis sagte: „Wir haben für eine inklusive Gesellschaft noch viel zu 

tun. Darum müssen für kämpfen“. Zugleich betonte sie jedoch die Erleichterung, die der Bluttest und 

seine Aussagekraft für schwangere Frauen, Familien und Lebenspartner mit sich bringe. „Wenn wir 

es ernst meinen mit der Selbstbestimmung, dann brauchen wir eine Gesellschaft, die das Recht der 

Frau hochhält“, so Mattheis. 

 

Wie gelingt gesellschaftliche Teilhabe? 

Dass der Bluttest einen Paradigmenwechsel in der Schwangerschaftsvorsorge sei, stellte die SPD-

Abgeordnete Susann Rüthrich heraus. Schließlich sei der Bluttest eine Untersuchung, die nicht im 

Interesse des Kindes liege. Rüthrich forderte eine individuelle Aufklärung vor dem Test, der auch die 

Folgemaßnahmen der Untersuchung deutlich macht, sowie konkrete medizinische Indikatoren, die 

dafür Sorge trage, dass die Chromosomentestung nicht zum Massenscreening führe. 

Es sei wichtig allen Frauen die Schwangerschaftsbetreuung, die sie in Anspruch nehmen wollen, 

unabhängig ihrer finanziellen Situation zu gewährleisten, betonte die SPD-Abgeordnete Marja-Liisa 

Völlers. Gleichzeitig müsse man daran arbeiten, dass gesellschaftlich die Teilhabe aller gelinge, so 

Völlers. 

„Selten war ich so zerrissen, wie bei diesem Thema“, sagte der SPD-Abgeordnete René Röspel in 

seinem Redebeitrag und fasste damit die unterschiedlichen Positionen gut zusammen. Röspels letz-

ter Satz kann als gemeinsamer Konsens der SPD-Bundestagsfraktion verstanden werden: „Von die-

ser Stelle muss die Botschaft ausgehen, dass jeder Mensch mit Behinderung einer von uns ist und 

willkommen“. 
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EUROPA 

FÜR EIN GEMEINSAMES EUROPA IN EINER WELT DES UMBRUCHS 

Über die Rolle Europas hat der Bundestag am heutigen Freitag debattiert. Bundesjustizministerin 

Katarina Barley (SPD) warb genau wie die sozialdemokratischen Abgeordneten Christoph Matschie, 

Axel Schäfer und Jens Zimmermann leidenschaftlich für ein gemeinsames Europa als Friedens-

macht, Brückenbauer und Schutzraum. 

Der Wert der Europäischen Union wird immer dann besonders deutlich, wenn man ihn im Alltag spürt. 

Genau auf dieser persönlichen Ebene setzte Katarina Barleys Plädoyer für ein gemeinsames Europa 

an. Die Bundesjustizministerin sieht im Fehlen einer positiven Verbindung zu Europa einen der 

Hauptgründe für den möglichen Brexit. Die Menschen in den landwirtschaftlichen geprägten Graf-

schaften Großbritanniens – etwa in jener, aus der Barleys Vater stammt – verständen zwar, dass 

Europa Unternehmen schütze, aber sie fragten sich: Was ist mit mir, was ist mit uns? 

 

Europa als Ort der Mitbestimmung 

„Wir brauchen ein Europa, das den Menschen vor Ort zeigt, dass es um Schutz für sie selbst geht“, 

sagt die Bundesjustizministerin. Um diesen persönlichen Schutz wahrzunehmen, bedürfe es eines 

europaweiten Mindestlohns, der Möglichkeit der fairen gewerkschaftlichen Mitbestimmung in allen 

EU-Ländern und einer europaweit einheitlichen und gerechten Besteuerung von Digital-Unterneh-

men wie Google, Amazon und Facebook. 

 

Europa als Friedensmacht 

„Es ist so wichtig, dass wir dieses Europa zusammenhalten, weil wir es brauchen, um den Frieden 

zu sichern“, sagte Barley. Sie verwies auf den erst 20-jährigen Frieden in Nordirland, der durch den 

EU-Austritt Großbritanniens gefährdet sei. „Die Menschen vor Ort haben riesige Angst“, so Barley. 

Sie bräuchten ein Europa des Brückenbauens, wie es etwa von Frankreich und Deutschland derzeit 

im UN-Sicherheitsrat vorgelebt werde. Durch den gemeinsamen Vorsitz zweier ehemaliger „Erb-

feinde“ gelinge es auch, Themen wie die nukleare Abrüstung auf die Agenda zu setzen, die in den 

Vereinten Nationen seit 2012 nicht mehr behandelt worden seien. „Wir brauchen diese Brücken für 

den Frieden. Das ist die Kraft von Europa“, sagte Barley. 

Auf die immense historische Leistung, die der Aufbau der Europäischen Union darstellt, verwies der 

stellvertretende außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Christoph Matschie: „Die eu-

ropäische Union ist entstanden, weil der Kontinent vor gewaltigen Herausforderungen stand. Das 

war der Beginn eines großen europäischen Versöhnungswerks, das bis heute anhält.“ Er verwies auf  
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den einmaligen Schatz an politischen Erfahrungen, über den die Europäische Union verfüge und auf 

dem sie ihre künftige Rolle als Schutzraum und Gestaltungsmacht aufbauen könne. 

Aktuell verschöben sich, sowohl auf der Ebene des Welthandels, als auch in der Außenpolitik die 

Gewichte, so Matschie. Die Antwort auf den Ausbruch neuer Handelskonflikte und die Entstehung 

neuer Machtzentren könne nur eine gemeinsame und handlungsfähige Außenpolitik und eine starke 

Stimme des gemeinsamen Binnenmarktes sein. 

 

Europa als Schutzraum 

Auch der SPD-Abgeordnete Axel Schäfer, Mitglied in der Parlamentarischen Versammlung des Eu-

roparates, betonte die „praktizierte Gemeinsamkeit“, die sich in den europäischen Gremien offen-

bare. „Wir machen in Brüssel gemeinsam konkrete Politik“, sagte Schäfer. 

Dass die Europäische Union auch Schutz in Zeiten des digitalen Wandels bedeute, stellte Jens Zim-

mermann, Sprecher der Arbeitsgruppe Digitale Agenda, heraus. Er verwies dabei auf die technolo-

gischen Umbrüche, sei es durch Entwicklungen im Silicon Valley, aber auch in China und Russland, 

etwa durch die versuchte Einflussnahme Russlands auf demokratische Strukturen. Es sei eine große 

Chance, die Antwort auf diese Umbrüche und auch auf Fragen zu Urheberrechten und Uploadfiltern 

gemeinsam zu finden, so Zimmermann. Er betonte: „Die Zukunft liegt in der Gemeinschaft und nicht 

im Alleingang.“ 
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UMWELT 

KLIMAKABINETT TAGT ZUM ERSTEN MAL 

Um den Klimaschutz in Deutschland voranzutreiben, hat am Mittwoch erstmals das neu gebildete 

Klimakabinett getagt. Das Gremium aus sechs Ministerinnen bzw. Ministern und Bundeskanzlerin 

Angela Merkel (CDU) soll dafür sorgen, dass die für das Jahr 2030 angestrebten Klimaziele noch 

erreicht werden. 

Zum Klimakabinett gehören neben Merkel die Ministerinnen für Umwelt und Landwirtschaft sowie die 

Minister für Wirtschaft, Verkehr, Inneres und Finanzminister Olaf Scholz (SPD), der zugleich stellver-

tretender Vorsitzender des Klimakabinetts ist. Die Koalition will bis Jahresende Maßnahmen be-

schließen, um die für 2030 gesetzten Klimaschutzziele zu erreichen. 

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) kündigte an, für das Klimakabinett werde es „keine 

Sommerpause geben – wir werden durchtagen“. Am Mittwoch sei ein „fester Fahrplan“ vereinbart  

worden, der festlege, „wer wann genau berichten wird“. Schulze betonte, „jeder einzelne Minister, 

jede einzelne Ministerin“ sei nun dafür verantwortlich, „die Vorschläge auch wirklich auf den Tisch zu 

legen“.  

SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch verlangt nach schnellem Handeln: „Kanzlerin Merkel muss die 

Bremser in den Reihen der CDU/CSU auf Kurs bringen“. 

Die SPD-Bundestagsfraktion unterstützt die Arbeit des Klimakabinetts ausdrücklich. Sie erwartet von 

allen beteiligten Ministerien, dass sie in den kommenden Wochen darlegen, wie die CO2-Einspar-

ziele für die Sektoren Energiewirtschaft, Industrie, Gebäude, Verkehr und Landwirtschaft erreicht 

werden können. Der Entwurf für ein Klimaschutzgesetz liegt vor und muss nun zügig beschlossen 

und ins Gesetzgebungsverfahren eingebracht werden. Die Zeit drängt. 2019 muss das Jahr des Kli-

maschutzes werden. 

 

Zum Hintergrund:  

2015 haben sich in Paris sowohl Deutschland als auch rund 200 weitere Staaten einem völkerrecht-

lich verbindlichen Klimaabkommen zur Begrenzung der Erderwärmung auf zwei Grad Celsius, wenn 

möglich sogar auf 1,5 Grad Celsius verpflichtet. Bis 2030 soll der Treibhausgasausstoß hierzulande 

um 55 Prozent, bis 2050 um 80 bis 95 Prozent reduziert werden. 
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AUSSENPOLITIK 

BUNDESWEHREINSÄTZE SOLLEN VERLÄNGERT WERDEN 

Am Donnerstag hat das Parlament drei Anträge der Bundesregierung beraten, mit denen Einsätze 

der Bundeswehr im Ausland verlängert werden sollen. 

 

MINUSMA-Mission in Mali 

Mali ist Kernland der Sahelzone und spielt damit eine Schlüsselrolle für Stabilität und Entwicklung 

der gesamten Sahel-Region, nicht zuletzt aufgrund von grenzüberschreitenden Herausforderungen 

wie Terrorismus und irregulärer Migration. 

Die Stabilisierung Malis ist ein Schwerpunkt des deutschen Engagements in der Sahel-Region und 

ein wichtiges Ziel der Afrikapolitik der Bundesregierung. Die VN-Mission MINUSMA hat dabei eine 

Schlüsselfunktion. 

Zu den Kernaufgaben des deutschen Engagements in Mali gehört, die Vereinbarungen zur Waffen-

ruhe und die vertrauensbildenden Maßnahmen zwischen den Konfliktparteien sowie die Umsetzung 

des Friedensabkommens zu unterstützen und die Sicherheit, Stabilisierung sowie den Schutz von 

Zivilpersonen zu fördern. 

Die malische Regierung treibt die Umsetzung des Friedensabkommens in letzter Zeit deutlicher vo-

ran und geht auch politische Reformen an. Im Zentrum des Landes unternimmt sie ernsthafte Bemü-

hungen, ethnische Konflikte einzudämmen – was allerdings bisher noch nicht zu einer grundlegen-

den Verbesserung der Sicherheitslage geführt hat.  

Mit dem Antrag der Bundesregierung soll die deutsche Beteiligung an MINUSMA bis zum 31. Mai 

2020 verlängert werden. Die personelle Obergrenze bleibt unverändert bei 1100 Soldaten. 

 

Ausbildungsmission in Mali 

Ebenfalls beraten wurde der Antrag der Bundesregierung zur Fortsetzung der Beteiligung an der 

Militärmission der EU zur Ausbildung der malischen Streitkräfte (EUTM Mali). 

Das Ziel der Trainings- und Beratungsmission EUTM Mali ist es, die malischen Streitkräfte, und künf-

tig auch ergänzend die gemeinsame Einsatztruppe der G5 Sahel-Staaten, in die Lage zu versetzen, 

selbst für die Sicherheit in der Region zu sorgen. 

Der Fokus der Mission verlagert sich perspektivisch stärker auf Beratung. Der Bereich militärische 

Grundlagenausbildung wird daher schrittweise in malische Verantwortung übergeben. 
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Die Mission soll noch konsequenter als bisher Multiplikator- und Schlüsselpersonal ausbilden und 

parallel an einer weiteren Verstetigung der Beratung und Ausbildung an malischen Militärschulen 

arbeiten. So wird das derzeitige und zukünftige malische militärische Führungspersonal insbeson-

dere in den Bereichen humanitäres Völkerrecht, Schutz der Zivilbevölkerung und Menschenrechte 

aus- und fortgebildet. 

Deutschland hat am 12. November 2018 erneut den Dienstposten des Missionskommandeurs von 

EUTM Mali übernommen und unterstreicht damit die Bereitschaft, Führungsverantwortung in einer 

EU-Mission zu übernehmen.  

Auch kommt darin die große Bedeutung der Region für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik 

zum Ausdruck.  

Die Personalobergrenze ist mit 350 unverändert. Das ist erforderlich, um die mit dem Dienstposten 

des Missionskommandeurs EUTM Mali verbundenen Auf-gaben ohne Einschränkungen erfüllen zu 

können, und weil die darauffolgende österreichische Führung der Mission von Juni 2019 an nur mit 

deutscher personeller Unterstützung umsetzbar ist. Das Mandat soll bis zum 31. Mai 2020 verlängert 

werden. 

 

EU-Operation ATALANTA 

Die Piraterie am Horn von Afrika ist in den vergangenen Jahren mit einem wesentlichen Beitrag der 

Operation ATALANTA zurückgedrängt worden. Die verantwortlichen kriminellen Netzwerke sind aber 

weiterhin intakt. Es kommt immer noch vereinzelt zu Angriffen von Piraten auf kommerzielle Schiffe, 

zuletzt am 16. Oktober 2018. 

Die Hauptaufgabe der Operation, der Schutz der Schiffe des Welternährungsprogramms der Verein-

ten Nationen, bleibt damit weiterhin bestehen. Darüber hinaus wirken der anhaltende Konflikt in Je-

men und die Bedrohung durch islamistisch geprägte Terrorgruppen, vor allem Al Shabaab, destabi-

lisierend. 

Zusätzliche Probleme für Somalia bergen rivalisierende Interessen und Einflussnahme externer Ak-

teure aus der Region bzw. den arabischen Golfstaaten. Die ebenfalls in diesem Zusammenhang zu 

beobachtende Zunahme krimineller Aktivitäten im Seegebiet am Horn von Afrika hat negative Aus-

wirkungen auf die Sicherheitslage. 

Die fortgesetzte maritime EU-Präsenz am Horn von Afrika leistet darum auch über die Bekämpfung 

der Piraterie hinaus einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit und Stabilität in der Region. 

Der Antrag der Bundesregierung sieht vor, die Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an A-

TALANTA bis zum 31. Mai 2020 zu verlängern.  



 

12 

 

ARBEIT 

BESSERER ZUGANG ZUM SOZIALSCHUTZ FÜR ARBEITNEHMER UND SELBST-

STÄNDIGE 

Am Donnerstag hat der Bundestag in 2./3. Lesung einen Gesetzentwurf der Bundesregierung für 

eine Empfehlung des Europäischen Rates zum Zugang zum Sozialschutz für Arbeitnehmerinnen, 

Arbeitnehmer und Selbstständige beschlossen. Der Gesetzentwurf steht für ein soziales und solida-

risches Europa. Er schafft die Grundlage dafür, dass der deutsche Vertreter im Rat dem Vorschlag 

des Rates zustimmen darf. 

Mit diesem Vorschlag soll den EU-Mitgliedstaaten empfohlen werden, Selbstständigen und Beschäf-

tigten in so genannten atypischen Arbeitsverhältnissen die Möglichkeit zu bieten, den Sozialversi-

cherungssystemen beizutreten. 

Es gilt Maßnahmen zu treffen, damit sie angemessene Sozialschutzansprüche aufbauen und nutzen 

können und die Übertragung von Sozialversicherungsansprüchen zwischen Systemen zu erleichtern. 

Außerdem sollen Sozialversicherungssysteme und -rechte transparenter gemacht werden. Insbe-

sondere geht es hier um den Sozialversicherungsschutz bei Arbeitslosigkeit, Krankheit und die Be-

reiche Gesundheitsfürsorge, Mutterschaft oder Vaterschaft, Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten, 

Behinderung und Alter. 

Jeder EU-Mitgliedstaat soll den Zugang zum Sozialschutz im Einklang mit ihrer nationalen Zustän-

digkeit eigenständig ausgestalten. Die Ratsempfehlung ist rechtlich nicht bindend. Für Deutschland 

ergibt sich daraus keine Handlungsverpflichtung. 


